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Junges  
Verwaltungsvermögen
Aktivtausch und Verschmelzung

Von Dr. Sebastian Matenaer
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BFH, Urteil vom 22.01.2020 – II R 41/18 
Zum nicht begünstigten jungen Verwaltungsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG i.d.F.  
des ErbStRG gehört jedes einzelne Wirtschaftsgut des Verwaltungsvermögens, das sich weniger  
als zwei Jahre vor dem Stichtag durchgehend im Betriebsvermögen befand. Es ist keine gruppen-
bezogene Betrach tung vorzunehmen. Auf die Herkunft des Vermögensgegenstands oder der zu 
seiner Finanzierung verwendeten Mittel kommt es nicht an. Gehen innerhalb der Zweijahresfrist 
durch eine Aufwärtsverschmelzung Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens von der verschmol-
zenen auf die aufnehmende Gesellschaft über, handelt es sich bei diesen Wirtschaftsgütern um 
junges Verwaltungsvermögen. Die Tarifbegrenzung des § 19a ErbStG i.d.F. des ErbStRG erfasst 
junges Verwaltungsvermögen nicht.

I. Problemstellung

Um insbesondere nur vermögensverwaltend tätige Gesell-

schaften aus dem Begünstigungsbereich auszunehmen, hat 

der Gesetzgeber im Rahmen der Erbschaftsteuerreform 2009 

den Begriff des sogenannten Verwaltungsvermögens einge-

führt und im Rahmen der Erbschaftsteuerreform 2016 

 teilweise ergänzt. Dem Verwaltungsvermögen kommt eine 

doppelte Bedeutung für die Ermittlung der Erbschaftsteu-

erbelastung zu. Das Verwaltungsvermögen wird, nach  Abzug 

eines Freibetrags von 15% des Unternehmenswerts für 

 Finanzmittel und eines allgemeinen Freibetrags von 10% 

des begünstigten Vermögens, wie Privatvermögen, in voller  

Höhe besteuert. Dieses steuerpflichtige (Netto-)Verwaltungs-

vermögen unterliegt damit nicht der erbschaftsteuerlichen 

Begünstigung für Betriebsvermögen und wird zudem im 

Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) 

bei Anteilswerten von mehr als 26 Mio. EUR zu 50% zur 

Begleichung der Erbschaftsteuer auf das grundsätzlich erb-

schaftsteuerlich begünstigte Unternehmensvermögen heran-

gezogen. Für das sogenannte junge Verwaltungsvermögen 

gelten steuerverschärfende Sonderregelungen. Bei dem 

jungen  Verwaltungsvermögen handelt es sich um Verwal-

tungsvermögen, welches dem Betrieb im Zeitpunkt der Ent-

stehung der Steuer weniger als zwei Jahre zuzurechnen 

war. Dieses unterliegt ohne Abzug der Freibeträge in voller  

Höhe der Erbschaftsteuer.

Da das Verwaltungsvermögen nicht begünstigt ist und ab  einer 

bestimmten Quote auch negative Wirkung auf das begüns-

tigte Unternehmen entfaltet, ist es in der Beratungspraxis der 

vorweggenommenen Erbfolge von Familienunternehmen 

 entscheidend, dieses im Vorfeld einer Übertragung zu 

 optimieren. Im Hinblick auf die Entstehung von jungem 

 Verwaltungsvermögen durch Umstrukturierungen bestand 

aufgrund der Rechtsprechung einiger Finanzgerichte schon 

bisher Rechtsuntersicherheit, sodass Übertragungen regel-

mäßig mit einer verbindlichen Auskunft abgesichert werden 

mussten. 
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II. Sachverhalt

Die Klägerin erhielt aufgrund eines Vermächtnisses GmbH-

Geschäftsanteile sowie Kommanditbeteiligungen. Im Rahmen  

einer Außenprüfung vertrat die Finanzverwaltung die Auf-

fassung, dass durch Ankäufe von Fondsanteilen innerhalb 

eines Zweijahreszeitraums vor Versterben des Erblassers 

junges Verwaltungsvermögen entstanden sei. Darüber hinaus  

hatte die Betriebsprüfung auch einen Vermögenserwerb 

durch Verschmelzung einer GmbH auf die Kommandit-

gesellschaft (KG) als Zuführung von jungem Verwaltungsver-

mögen angesehen, obwohl sich ein wesentlicher Teil der 

im Zuge der Verschmelzung übertragenen Wirtschaftsgüter 

bereits mehr als zwei Jahre im Betriebsvermögen der über-

tragenden GmbH befunden hatte.

III. Entscheidungsgründe

Zunächst hielt der BFH fest, dass der Begriff des jungen 

Verwaltungsvermögens wirtschaftsbezogen zu verstehen sei. 

Daher käme keine Saldierung oder gattungsbezogene 

 Betrachtung infrage. Ebenfalls komme es nicht auf die 

 Herkunft des Vermögensgegenstands oder der zu seiner 

Finan zierung verwendeten Mittel an. Sodann führte der BFH 

weiter aus, dass eine teleologische Reduktion der Vorschrift 

zum jungen Verwaltungsvermögen in der Weise, dass die 

Zurechnung des Einzelwirtschaftsguts durch Prüfung einer 

konkreten missbräuchlichen Gestaltung im Einzelfall ergänzt 

werde, nicht möglich sei. Daher können Umschichtungen, 

auch innerhalb des Verwaltungsvermögens, oder Kapital-

anlagen in Gestalt von Verwaltungsvermögen betriebswirt-

schaftlich sinnvoll und angezeigt sein und trotzdem zu jungem 

Verwaltungsvermögen führen. Überdies ist nach Meinung  des 

BFH die Entstehung von jungem Verwaltungsvermögen auch 

nicht allein auf Einlagen von Verwaltungsvermögen aus dem 

Privatvermögen in das Betriebsvermögen innerhalb der 

 Zweijahresfrist beschränkt. Daher führt die Umschichtung von 

Verwaltungsvermögen, das innerhalb des Zweijahreszeitraums 

zum Betriebsvermögen gehört hat, ebenfalls zu jungem Ver-

waltungsvermögen.  

Nach Auffassung des BFH führt ein Übergang der Wirtschafts-

güter der GmbH auf die Kommanditgesellschaft im Wege der 

Verschmelzung innerhalb der Zweijahresfrist ebenfalls zu jun-

gem Verwaltungsvermögen. Denn die bei der GmbH bis zur 

Verschmelzung abgelaufene Zurechnungszeit sei bei der KG 

nicht anzurechnen. Soweit im Wege der Verschmelzung Be-

triebsvermögen des verschmolzenen Rechtsträgers in das Be-

triebsvermögen des aufnehmenden Rechtsträgers übergehe, 

werde bei diesem die Beteiligung an der verschmolzenen Ge-

sellschaft durch die vormals dieser  Gesellschaft zuzurechnen-

den Wirtschaftsgüter ersetzt. Dies sei bei dem aufnehmenden 

Rechtsträger ein Aktivtausch von Wirtschaftsgütern, der be-

günstigungsschädlich sei. 

Im Ergebnis war im Streitfall sowohl durch die Umschich-

tung der Fondsanteile als auch durch die Aufwärts-

verschmelzung der GmbH jeweils junges Verwaltungsver-

mögen entstanden. 

IV. Kontext der Entscheidung

Das Urteil des BFH erging noch zum ErbStG i.d.F. des 

ErbStRG vom 24.12.2008 (BGBl. I 2008, 3018). Die seit dem 

01.07.2016 geltenden Regelungen des ErbStG i.d.F. des 

 Gesetzes zur Anpassung des Erbschaft steuer- und Schenkung-

steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 04.11.2016 (BGBl. I 2016, 2464) enthalten 

jedoch annähernd dieselbe Definition von „jungen Verwaltungs-

vermögen“. Neu eingeführt wurde  lediglich die Kategorie  „junge 

Finanz mittel“ als besondere Form von „jungen Verwaltungs-

vermögen“. Vermutlich dürften die  Urteilsgrundsätze auch auf 

Überführungen von Finanzmitteln im Rahmen von Verschmel-

zungen übertragbar sein, wenn man der grundlegenden 

 Weichenstellung folgt, dass es für die  Begründung von  jungem 

Verwaltungsvermögen auf den zivilrechtlichen bzw. wirtschaft-

lichen Eigentumswechsel der einzelnen  Wirtschaftsgüter und 

nicht auf einen Wechsel ihrer  Zugehörigkeit zu einem bestimm-

ten Betrieb ankommt. 

Schon vor dem BFH hatte sich mit rechtskräftigem Urteil 

vom 01.11.2018 das FG Niedersachsen der Sichtweise der 

Vorinstanz des Besprechungsurteils für die Einbringung eines  

Betriebs angeschlossen (1 K 17/18, EFG 2019, 125). Das 

FG Niedersachsen bejahte wie das FG Köln, dass für die 

Zurechnung des Verwaltungsvermögens ausschließlich auf 

das zivilrechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum der über-

nehmenden Gesellschaft abzustellen ist und deshalb die 

Einbringung eines Einzelunternehmens in eine Personen-

gesellschaft junges Verwaltungsvermögen begründet. Nach 

dem FG Niedersachsen gilt diese Sichtweise nicht nur, wenn 

ein Gesellschafter Verwaltungsvermögen aus dem Privat-

vermögen ein begünstigtes Vermögen einlegt; sie gilt „in 

 gleicher Weise [für Einbringungen aus einem anderen Be-
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triebsvermögen]“. Die OFD Frankfurt hatte sich zwischenzeit-

lich der Auffassung des FG Niedersachsen angeschlossen (Ver-

fügung vom 25.10.2019, S3812b A-017-St711, DB 2019, 2606). 

Sie hielt ausdrücklich fest, dass die  Definition von jungem Ver-

waltungsvermögen „eine Unterscheidung zwischen eigenem, 

 erworbenem oder ertragsteuerlich neutral umgewandeltem 

 Betriebsvermögen nicht  vorsehe“. Die Definition gelte „nicht 

nur für Fälle, in denen ein Gesellschafter Verwaltungsvermö-

gen aus dem Privatvermögen in begünstigtes Vermögen ein-

bringt“, sondern erfasse  „in gleicher Weise Einbringung aus 

einem  anderen Betriebsvermögen“. Die OFD bekräftigte 

 außerdem, dass diese Sichtweise auch auf die seit dem 

01.07.2016 geltende Fassung des ErbStG anzuwenden sei.

Der BFH hat sich nunmehr der Sichtweise des FG Köln, des 

FG Niedersachsen und der OFD Frankfurt angeschlossen. Zu 

jungem Verwaltungsvermögen kommt es damit  auch durch rein 

gruppeninterne Vorgänge. Dass Verwaltungsvermögen, 

 welches innerhalb des Zweijahreszeitraums aus betrieblichen 

Mitteln angeschafft oder hergestellt worden ist, aus Sicht des 

BFH zu jungem Verwaltungsvermögen führt, war dagegen 

 wenig überraschend. Diese Rechtsauffassung hatten sowohl 

die Finanzverwaltung (R E 13b.27 Satz 2 ErbStR 2019) als auch 

bedeutende Stimmen in der  Literatur (vgl. etwa Jülicher in Troll/

Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 13b Rn. 391) und die 

 Finanzgerichtsrechtsprechung befürwortet (vgl. FG Münster, 

Urteil vom 30.11.2017, 3 K 2867/15 Erb, EFG 2018, 576). 

Von dem Streitfall zu unterscheiden ist allerdings m.E. die 

 Einbringung von Mitunternehmeranteilen oder Kapitalgesell-

schaftsanteilen, da in diesen Fällen gerade keine Einzel-

wirtschaftsgüter übertragen werden, weder im steuerlichen 

noch im zivilrechtlichen Sinne. Denn für die Frage, ob junges 

Verwaltungsvermögen vorliegt, wird nach der Systematik des 

§ 13b Abs. 9 ErbStG zunächst auf die Ebene der  jeweiligen 

 Gesellschaft abgestellt. Daher erfolgt zur Klärung der Frage, 

ob junges Verwaltungsvermögen durch Anschaffungsvorgänge  

bzw. Einlagen begründet wird, eine isolierte  Betrachtung der 

jeweiligen Gesellschaft (R E 13b.29 Abs. 2 Satz 4 ErbStR 2019; 

Hannes/Holtz in Meincke/Hannes/Holtz, ErbStG, 17. Auflage 

2019, § 13b Rn. 109). Durch die Einbringung von Mitunter-

nehmeranteilen oder Kapitalgesellschaftsanteilen wird also die 

Zuordnung der Einzelwirtschaftsgüter nicht geändert: Diese 

bleiben vielmehr  Betriebsvermögen der eingebrachten Gesell-

schaft. Wie sich der BFH zu dieser Rechtsfrage positionieren 

wird, bleibt abzuwarten.

V. Praktische Bedeutung

Die Entscheidung des BFH ist von erheblicher praktischer 

Bedeutung und verdeutlicht, dass sowohl bei Umschich-

tung von Verwaltungsvermögen als auch bei der Anschaf-

fung von Verwaltungsvermögen aus betrieblichen Mitteln 

junges Verwaltungsvermögen entsteht. Gleiches gilt für die 

Übertragung von Wirtschaftsgütern im Wege einer Verschmel-

zung oder Einbringung. Im Vorfeld einer unentgeltlichen 

Übertragung von Betriebsvermögen ist daher genau darauf 

zu achten, dass es nicht nur im Zuge von Einlagen aus 

dem Privatvermögen, sondern auch durch gruppeninterne 

Vorgänge sowie Umschichtungen von Verwaltungsvermögen 

zur Bildung von jungem Verwaltungsvermögen kommen 

kann. Unklar bleibt, ob die Grundsätze des Besprechungs-

urteils auch auf Einbringungen von Mitunternehmeranteilen 

und Kapitalgesellschaftsanteilen anzuwenden sind. Im Ergeb-

nis verbleiben daher nach dem Urteil des II. Senats erheb-

liche Unsicherheiten für den Rechtsanwender. Für Einbrin-

gungsvorgänge von Mitunternehmeranteilen und Kapital-

gesellschaftsanteilen innerhalb des Zweijahreszeitraums wird 

daher in der Beratungspraxis weiter eine verbindliche Auskunft 

einzuholen sein.  
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Kirchdörfer & Lorz. Sein Schwerpunkt ist die Beratung von 

Familienunternehmen und deren Gesellschaftern bei der Unter-

nehmens- und Vermögensnachfolge, bei Umstrukturierungen 

sowie beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Seit 2016 ist er 

Lehrbeauftrag ter an der Hochschule Pforzheim.
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Howorth, Carole/Robinson, Nick  

Family Business

Routledge 2020, ePUB, 190 Seiten, 32,49 EUR 

Family businesses are the most common business form in the 

world, ranging from the millions of small local businesses to 

giants such as Walmart. This book showcases the crucial con-

tribution that family businesses make to the world economy 

and informs students of the existing and potential research in 

this area. This concise textbook is essential reading for students  

of family business and useful additional reading for those inte-

rested in entrepreneurship more broadly.

Kleve, Heiko 

Die Unternehmerfamilie

Wie Wachstum, Sozialisation und Beratung gelingen  

Carl-Auer-Systeme Verlag 2020, 164 Seiten, 29,95 EUR

Unternehmerfamilien unterscheiden sich fundamental von „nor-

malen“ Familien. Was in der modernen Gesellschaft strikt 

 voneinander getrennt wird, ist hier aufs Engste miteinander 

 verbunden: Familie und Unternehmen. Unternehmerische 

 Entscheidungen werden unter familiären Gesichtspunkten 

 getroffen – und umgekehrt. Unternehmerfamilien verfolgen 

 dabei zwei Intentionen: Zum einen müssen sie wirtschaftlich 

nachhaltig tätig sein; zum anderen wollen sie ihr Eigentum an 

die nachfolgenden Generationen weitergeben. An diesen 

 beiden Zielen ist die gesamte Lebensführung ausgerichtet. Der 

Autor zeigt in einer ganzheitlichen Perspektive auf, welche 

 Herausforderungen solche Familien alltäglich erleben und wie 

sie diese professionell meistern können. 

Neumueller, Marco Henry V.  

Family Compliance: Der erfolgreiche Umgang mit 

einer Familienverfassung

Kontextuelle Einordnung und konkrete 

 Handlungsempfehlungen für Unternehmerfamilien 

V&R unipress 2020, 248 Seiten, 45 EUR

Mit einer Familienverfassung wird der Unternehmerfamilie ein 

Instrument an die Hand gegeben, das hilft, destruktive Konflik-

te zu vermeiden oder beherrschbar zu machen. Es herrscht 

überwiegend Einigkeit darüber, dass dieses Regelsystem kei-

nen rechtsverbindlichen Charakter haben soll. Vielmehr wer-

den die Regeln als moralisch verbindlich verstanden. Umso 

mehr stellen sich jedoch Unternehmerfamilien die Frage, von 

welchen Determinanten es abhängt, ob die in einer Familien-

verfassung festgelegten Spielregeln auch von allen Familien-

mitgliedern befolgt werden. An dieser Frage setzt der Autor mit 

seiner Arbeit an.

Blumers, Wolfgang/Haun, Jürgen/Klumpp, Simon

Familienpersonengesellschaften im internationalen 

Wettbewerb: Das Organschaftsmodell und die 

Besteuerung der Wertschöpfung am Ort des 

Entstehens

In: Der Betrieb, 29/2020, S. 1479–1486.

Bron, Jan/Grosse, Hendrik

Steuerliche Auswirkungen ausgewählter 

 Umstrukturierungsmaßnahmen auf eine 

 bevorstehende Unternehmensnachfolge

In: ZEV, 8/2020, S. 456–464. 

Hölscher, Nikolas

Vorsorgevollmachten im Personengesellschafts-

recht – Kann der Bevollmächtigte Organbefugnisse 

wahrnehmen?

In: ZErb, 8/2020, S. 269–273.  

Langenfeld, Gerrit/Gall, Winfried 

Handbuch der Familienunternehmen  

(Grundwerk mit Fortsetzungsbezug)

Gesellschafts-, Steuer-, Güter- und Erbrecht mit 

Mustersammlung   

Dr. Otto Schmidt, 8. Auflage 2020, 2.240 Seiten, 129/229 EUR

Dieses kompakte Nachschlagewerk beantwortet alle wichtigen 

Rechtsfragen, die für ein Familienunternehmen von Bedeutung 

sind, insbesondere im Hinblick auf die ideale Verbindung von 

zivilrechtlicher Gestaltung und steuerlicher Optimierung 

 familienbezogener Sachverhalte. Alle Erläuterungen sind gut 

mit einander verzahnt und bewegen sich auf hohem Niveau. 

Wiedemann, Andreas/Kögel, Rainer  

Beirat und Aufsichtsrat im Familienunternehmen

C.H.Beck, 2. Auflage 2020, 284 Seiten, 59 EUR

Familienunternehmen jeder Gesellschaftsform begründen mit 

zunehmender Häufigkeit einen Beirat und/oder Aufsichtsrat. Dem 

liegen in der Praxis unterschiedliche Motive zugrunde, wie z.B. 

die Begleitung einer Unternehmensnachfolge, die Kontrolle eines  

familienfremden Managements oder zur Weiterentwicklung der 

Governance-Struktur. Dieser speziellen Thematik widmet sich 

dieses in der zweiten Auflage neu überarbeitete Werk in einer 

praxisorientierten, mit Schaubildern, Checklisten und Textmus-

tern angereicherten Darstellungsform. Es geht speziell auf die 

besondere Interessenlage in Familienunternehmen ein und grenzt 

sich so von den bereits erhältlichen Werken zu den Aufsichts- 

und Beiräten der großen Publikumsgesellschaften ab.

Betriebswirtschaft

Neues aus der Welt der Literatur zu  

Familienunternehmen

Recht


